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Umfragen des württembergischen Ministeriums in den Jahren 
1829 und 1859 weisen auf Ansätze zu einer Veränderung der 
berufl ichen Struktur hin. Es überwogen die ambulanten Erwerbs-
tätigkeiten, doch wurde auch eine Reihe ortsgebundener Berufe
genannt, wie es sie ja auch zuvor bereits, nicht zuletzt im 
Staatsdienst, gegeben hatte. Unter den Befragten waren auch 
ein Volksschullehrer und der Besitzer eines größeren landwirt-
schaftlichen Guts.13

Aber nach der Reichsgründung 1871, nach der Einwanderung von 
aus der Sklaverei befreiten Roma aus Südosteuropa seit den 
1860er Jahren, nach ersten ökonomischen Krisen und der offi zi-
ellen Politik gegen unterschiedliche Minderheiten als potentielle 
Reichsfeinde, setzte der Staat wieder stärker auf Überwachung 
und Reglementierung.14

|| In der Mitte der Gesellschaft - Kommunionsfeier 
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WIE BESCHNEIDET 
MAN DIE RECHTE 
VON STAATSBÜRGERN, 
DIE OFFIZIELL 
GLEICHBERECHTIGUNG 
GENIESSEN? 

Die Verfassung ließ sich nicht außer Kraft setzen. Aber mit den
Verordnungen konnte man auf dem Verwaltungsweg die Frei-
heitsrechte beschneiden. Ein „Sonderrecht“ entstand, „Zigeu-
nerpolitik“ wurde erfunden. Der Polizei kam die Schlüsselfunk-
tion dabei zu.15

Hervorzuheben sind etwa die Gründung der „Zigeunerzentrale“ 
der Kriminalpolizei in München 1899 und die Absprache etlicher 
deutscher Länder – bei den Bundesstaaten lag die Polizeihoheit 
im Kaiserreich – 1911. Württemberg erwies sich hier erneut als in-
novativ, dieses Mal jedoch in die repressive Richtung: Es erfand 
das willkürlich auszulegende Verbot des Reisens in sogenannten 
Horden, mit dem sich das Leben von Sinti und Roma, die als am-
bulante Händler einige Monate im Jahr unterwegs waren, aber 
einen amtlichen Wandergewerbeschein vorweisen konnten, 
schwermachen ließ.16

IM ERSTEN WELTKRIEG WURDEN 
GRUNDRECHTE AUSSER KRAFT GESETZT 
UND DIE ÜBERWACHUNG VON
SINTI UND ROMA VERSCHÄRFT. 

In der Demokratie von Weimar erließen Länder wie Bayern 1926 
und Hessen 1929 trotz der Proteste von Verfassungsjuristen 
ganz offen diskriminierende, jetzt anders als im Kaiserreich 
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Etliche Sinti und Roma kamen in Sport oder Musik zu Berühmt-
heit wie der später im KZ Neuengamme ermordete Boxer 
Johann Trollmann genannt Rukeli Trollmann, oder die in Mann-
heim und später bei Ulm lebenden Violinisten Johannes und 
Albert Eckstein, die 1929 im gerade erst gegründeten Süddeut-
schen Rundfunk spielten.19 In der Weimarer Republik gab es zwar 
wenig, aber zumindest publizistisch erkennbaren Protest gegen 
die verfassungswidrigen „Zigeuner“-Gesetze.20

WER VON HEUTE AUF 
DIE ZEIT VOR 1933 ZURÜCKBLICKT, 
LÄUFT LEICHT GEFAHR, 
EINER ENTWICKLUNG EINE 
EINDEUTIGE RICHTUNG ZU GEBEN, 
DIE DAMALS NOCH OFFEN UND VIELFÄLTIG WAR. 

|| Rukeli Trollmann

© Rita Trollmann

auch rassistisch formulierte Gesetze gegen Sinti und Roma.17 

Viele Kommunen machten es wie Ravensburg ihren Sinti fast 
unmöglich, in die gewünschten regulären Wohnverhältnisse zu 
kommen.18

Und doch wäre es ein historischer Kurzschluss, diese Entwick-
lung teleologisch ausschließlich auf den Nationalsozialismus 
zulaufen zu lassen. Die Geschichte war komplizierter und wi-
dersprüchlicher. Die sogenannte „Zigeunerpolitik“ war vor den 
späten 1920er Jahren noch nicht rassistisch fundiert. Im Kai-
serreich, das trotz aller Diskriminierung ein Rechtsstaat sein 
konnte, wehrten sich Sinti und Roma immer wieder auch erfolg-
reich vor Gericht gegen polizeiliche Übergriffe oder kommuna-
le Diskriminierung. Wer nicht einem Wandergewerbe nachging, 
tauchte in der polizeilichen Erfassung nicht auf. 

SINTI UND ROMA 
IDENTIFIZIERTEN SICH 
MIT DEM REICH 
UND DEM KAISER, 
NICHT WENIGE KÄMPFTEN 
AN DER FRONT IM 
ERSTEN WELTKRIEG, 

eine ganze Anzahl wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeich-
net. Viele deutsche Sinti und Roma waren bis 1933 wie andere 
Deutsche auch als Hausbesitzer und Nachbarn, Mieter und Ver-
mieter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Vereinsmitglieder 
Teil der Gesellschaft. Sportvereine waren ein wichtiger Ort der 
Begegnung. In manchen deutschen Regionen besaß die Mehr-
heit der Minderheit eigene Häuser.
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Der große jüdische Autor und Geschichtsdenker Siegfried Kra-
cauer, der selbst dem Holocaust nur durch Flucht nach Amerika
entkommen ist, warnte vor solchen Teleologien und erklärte,
dass für ihn als Mitlebenden alle Ereignisse im Fluss waren 
und noch geändert werden konnten, während im Rückblick al-
les abgeschlossen erscheint.21 Hannah Arendt, die auch vor 
den Nationalsozialisten fl iehen musste, betonte, dass der 
Nationalsozialismus „den Kontinuitätszusammenhang unserer 
Geschichte“ sprengte. Was folgt historiographisch daraus? 

Hannah Arendt hat selbst angedeutet, dass man nicht nur über 
Menschen Geschichte schreiben darf, sondern auch ihre Stim-
men selbst zu Gehör bringen muss, um nicht aus dem Rückblick 
Kontinuitäten zu konstruieren, die von den Menschen, deren 
eigene Geschichte es war, nicht erlebt wurden.22

Und so ist es gut, sich daran zu erinnern, was Sinti wie Hildegard 
Lagrenne, Reinhard Florian, Zilli Schmidt oder der Ravensburger 
Kajetan Reinhardt über jene Jahre berichtet haben: Wie nämlich, 
ungeachtet aller Gesetze, Verordnungenund Diskriminierungen 
zuvor, erst 1933 oder in den darauffolgenden Jahren – in Ravens-
burg spätestens 1937 – ein Leben begann, das von ihrem Alltag 
als deutsche Staatsbürger zuvor weit entfernt war.23

NOCH 1939 ZOGEN ETLICHE SINTI
ALS WEHRMACHTSANGEHÖRIGE 
IN DEN ZWEITEN WELTKRIEG, 
BIS SIE SPÄTESTENS 1942/43 
AUS DEM MILITÄR AUSGESCHLOSSEN 
UND OFT DIREKT NACH AUSCHWITZ 
DEPORTIERT WURDEN.24

Es ist darum so bedeutsam, dass die Stimme Ravensburger Sin-
ti, von Martha Guttenberger und ihrer Familie, nun festgehalten 
worden ist und die Forschungen von Esther Sattig ergänzt.25

Die Verfolgungspolitik, die 1933 in Deutschland einsetzte, die 
Lager, die an so vielen Orten errichtet wurden, folgten dem „Pri-
mat des politischen Terrors“.26 Das Regime, das sich immer mehr 
radikalisierte, steuerte auf Massengewalt und Völkermord zu. 

IN GANZ EUROPA 
WURDE EINE HALBE MILLION 
SINTI UND ROMA ERMORDET 

– und es wären mehr geworden, wenn SS und Wehrmacht die 
Roma Osteuropas lückenlos hätten identifi zieren können.27 Auch 
in den mit Deutschland verbündeten oder von Deutschland be-

|| Konzentrationslager Auschwitz
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setzten Ländern verlief die Verfolgung oft nach ähnlichen Mus-
tern wie schon zuvor im Reich – auf die Deportation folgte der 
Völkermord, oft in Gestalt von Massenerschießungen. Nicht 
selten wurden Juden und Roma gemeinsam von deutschen Ein-
heiten erschossen. Doch ob auf der Krim durch die Krimtataren 
oder in Rumänien, in diesen Ländern fi nden sich auch verein-
zelt Stimmen des Protests und Aktionen des Widerstands.28 In 
Deutschland gab es diese Stimmen nicht, nicht einmal in den 
Reihen der Institution, bei der die oft katholischen Sinti und 
Roma Hilfe suchten, der Kirche.29 Widerstand leisteten jedoch 
Sinti und Roma selbst – ob sie sich der Verhaftung entzogen, in 
Lagern todesmutig Aufstände wagten oder sich Partisanenver-
bänden und der Résistance anschlossen.30 Die Geschichte der 
Sinti und Roma im Nationalsozialismus war gekennzeichnet von 
immer extremeren Eskalationen, die zum Völkermord führten.
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|| Stammlager Auschwitz I
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Der Völkermord an den Sinti und Roma Europas zerstörte jahr-
hundertealte Lebenszusammenhänge zwischen Deutschen, die 
Sinti waren, und Deutschen, die keine Sinti waren, er war nicht 
nur ein Zivilisationsbruch (Dan Diner), sondern, wie ausgeführt, 
auch ein Kontinuitätsbruch (Hannah Arendt). Dieser Bruch führ-
te von einer (immer unvollkommenen) pluralistischen Gesell-
schaft und einer (zu einem gewissen Grad immer instabilen) De-
mokratie in die homogene rassistische Volksgemeinschaft und 
das genozidale Führerregime. Diese Einsicht offenbart die Aktu-
alität des Themas und schafft ein Bewusstsein für die Fragilität 
von Demokratie und Zivilisation. Mit der deutschen Geschichte 
lässt sich zeigen, dass gesellschaftliche und politische Krisen 
beinahe regelhaft zu Angriffen auf Minderheiten führten und 
dass Vorstellungen kultureller Homogenität und Fortschritts-
ideologien immer auch eine gewalttätige Seite denen gegenüber 
haben, die als anders defi niert werden und deren Individualität 
auf ihre Minderheitenposition reduziert wird.31

Darum ist in Zeiten, in denen der Schutz von Minderheiten fragi-
ler erscheint als zuvor und die Demokratie – die so lange funktio-
niert hat als ein delikat ausbalanciertes System von Checks and 
Balances, das die Menschenwürde und Grundrechte ins Zent-
rum stellt – von Kräften innerhalb und außerhalb dieser Republik 
zur Tyrannei der Mehrheit umgedeutet wird, dieser Geschichte 
besondere Aufmerksamkeit zu wünschen. Die Zahlen belegen 
eine Zunahme von Rassismus und Antiziganismus.32

ANTIZIGANISTISCHE RESSENTIMENTS 
UND GEWALTTÄTIGE ANGRIFFE 
AUF SINTI UND ROMA 
NEHMEN EUROPAWEIT ZU, 

ihre Lebenssituation in vielen europäischen Ländern wider-
spricht europäischen Werten. Die Gefahr ist so erheblich, dass 
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Der Staatsvertrag, den das Land Baden-Württemberg 2013 
mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband 
Baden-Württemberg als Vertretung der Minderheit geschlossen 
hat, war ein weiterer Meilenstein, der europaweit Beachtung 
gefunden hat.35 Dieser Vertrag ist nicht nur ein Bekenntnis zur 
historischen Verantwortung angesichts des Völkermords und ein 
Zeichen gegen Diskriminierung. Er bricht auch das gesellschaft-
lich dominante Geschichtsbild auf, indem er unterstreicht, 

DASS SINTI UND ROMA 
SEIT DEM SPÄTEN MITTELALTER 
TEIL DER DEUTSCHEN GESCHICHTE 
UND KULTUR SIND. 

Der deutsche Südwesten ist auch ihre Heimat, in der sie ver-
wurzelt sind. Zudem wird der Anspruch von Sinti und Roma 
bekräftigt, dass bei der Darstellung ihrer Geschichte ihrer eige-
nen Stimme Gehör geschenkt wird. 

|| Quellen: siehe Seite 44-45
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|| Staatsvertrag 2013 , W. Kretschmann (Ministerpräsident BW) 
und D. Strauß (Vorsitzender Landesverband dt. Sinti und Roma, BW)
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die Europäische Union die Bekämpfung des Antiziganismus zu 
einer Priorität gemacht hat.33 Auch die RomnoKher-Studie zur 
Situation der Sinti und Roma in Deutschland 2021 zeigt, dass 
historisch bedingte Diskriminierungsstrukturen in allen Lebens-
bereichen fortwirken.34

Mit dem Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz 
nationaler Minderheiten, das 1998 in Kraft getreten ist und in 
Deutschland Geltung im Rang eines Bundesgesetzes hat, er-
folgte endlich die historisch gebotene rechtliche Anerkennung 
von Sinti und Roma als einer von vier deutschen autochthonen 
nationalen Minderheiten neben der dänischen Minderheit, der 
friesischen Volksgruppe und dem sorbischen Volk. Zum Minder-
heitenschutz trat damit die staatliche Aufgabe der Förderung 
der Kultur der nationalen Minderheit hinzu. 
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in der Lage eine Arbeit zu verrichten.23 Angesichts der ohnehin 
schwierigen ökonomischen Lage im Nachkrieg kann die Situa-
tion der Minderheit nur als absolut desolat bezeichnet werden. 
Entschädigungsleistungen wären in dieser Lage nicht nur eine 
moralische Anerkennung, sondern vielmehr eine notwendige 
Grundlage künftiger Existenzsicherung gewesen. Allein, sie blie-
ben aus.

Bereits im Februar 1950 gab der Finanzminister von Baden-
Württemberg einen Runderlass mit Anweisungen an die Wie-
dergutmachungsbehörde hinaus. Diesem Runderlass liegt das 
rassistische Denken der Nachkriegszeit zugrunde. 

[Die im Jargon der Nazizeit verfasste Begründung wird hier nicht im Wort-
laut wiedergeben. Begründet wurde die Ablehnung der Wiedergutma-

NACHKRIEGSGESCHICHTE
DER SINTI UND ROMA IN DEUTSCHLAND

Die folgenden Auszüge sind entnommen aus: Daniel Strauß, „da muß 
man wahrhaft alle Humanität ausschalten…“ Zur Nachkriegsgeschichte 
der Sinti und Roma in Deutschland, in: Landeszentrale für politische Bil-
dung BW und VDSR/BW (Hg.), „Zwischen Romantisierung und Rassismus“

DIE VERWEIGERTE ANERKENNUNG 
DES VÖLKERMORDES 

Es dürfte (…)  kaum verwundern, dass angesichts der unüber-
sehbaren Kontinunitätslinien der NS-„Zigeunerpolitik“ im Nach-
kriegsdeutschland den anspruchsberechtigten Sinti und Roma 
ihre Wiedergutmachungszahlungen vorenthalten wurden. Diese 
Ausgrenzung markiert einen Eckpfeiler bundesrepublikanischer 
Desintegrationspolitik gegenüber den Sinti und Roma. 

AUSGEBÜRGERT, 
ENTEIGNET 
UND MITTELLOS 
KEHRTEN DIE 
ÜBERLEBENDEN IN 
IHRE HEIMAT ZURÜCK. 

Ihre zerstörte soziale und ökonomische Existenz eines früher 
funktionierenden Gewerbes konnte meistens nicht mehr aufge-
baut werden. Aufgrund der gesundheitlichen und psychosozia-
len Folgen der KZ-Haft waren viele der Überlebenden nicht mehr 

NACHKRIEGSGESCHICHTE

|| Gedenkstätte der Deportationen: „Zeichen der Erinnerung“, 
Nordbahnhof Stuttgart
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Kernpunkte der folgenden Öffentlichkeitsarbeit kreisten um 
Diskriminierung, Kriminalisierung durch die Behörden, Stigmati-
sierung in den Medien, Leugnung des Völkermords an der Min-
derheit sowie um den manifesten und latenten Antiziganismus 
in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. (…)

MINDERHEITENSTATUS IN DEUTSCHLAND

Das Ministerkomitee des Europarates beschloss am 10. Novem-
ber 1994 ein „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten“. Die Bundesregierung unterzeichnete am 11. Mai 
1995 dieses Übereinkommen im Einverständnis aller Landes-
regierungen, da deren Zuständigkeit bei der Durchführung der 
Konventionsbestimmungen ebenfalls berührt wird. Die Lan-
desregierungen stimmten weiterhin auch der „Interpretativen 
Erklärung“ der Bundesregierung zum Anwendungsbereich des 
Rahmenübereinkommens zu. Dort heißt es unter anderem: „Na-

chung damit, dass die Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma 
nicht aus rassistischen Gründen erfolgt sei, sondern aus kriminalpräven-
tiven und damit schlicht erforderlich und rechtmäßig war. Anm. d. Red.]

Solche und ähnliche ministerielle Anweisungen entstanden nach 
1945 vor allem auf Betreiben derjenigen Polizeibeamten, die 
unter Himmler im RSHA für die Deportationen verantwortlich 
waren. [Das Reichssicherheitshauptamt (RSHA), ein Hauptamt SS, 
wurde von R. Heydrich, später von H. Himmler geleitet. Anm. d. Red.]

DIE BÜRGERRECHTSBEWEGUNG GEGEN DISKRIMINIERUNG 
UND BEHÖRDLICHES UNRECHT

(…) Die Bürgerrechtsarbeit gegen den Behördengeist der Aus-
grenzung und Kriminalisierung, gegen die Leugnung des Völker-
mordes glich bis zur Anerkennung des Völkermords aus „rassi-
schen” Gründen durch die Bundesregierung im Jahr 1982 einer 
Sisyphos-Arbeit, die sich gegen eine massive Abwehr aller ge-
sellschaftlichen Institutionen und für eine Anerkennung als 
eigenständige Minderheit schier aufzureiben drohte. Erst die 
Aktionen der einzelnen Sinti- und Roma-Verbände – die Kund-
gebung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen im Jahr 1979 sowie vor 
allem

DER HUNGERSTREIK 
IN DACHAU IM JAHR 1980 – 
FANDEN ZUNEHMEND 
ÖFFENTLICHE AUFMERKSAMKEIT. 

Im Februar 1982 schlossen sich etliche Landesverbände im 
„Zentralrat Deutscher Sinti und Roma“ mit Sitz in Heidelberg 
zusammen und konnten nun gemeinsam die unglaublichen und 
offenen verfassungswidrigen Umstände bekannt machen. Die 

|| Bürgerrechtsbewegung Bergen-Belsen, 1979
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tionale Minderheiten der BRD sind die Dänen deutscher Staats-
angehörigkeit und die Angehörigen des sorbischen Volkes mit 
deutscher Staatsangehörigkeit. Das Rahmenübereinkommen 
wird auch auf die traditionell in Deutschland heimischen Volks-
gruppen der Friesen deutscher Staatsangehörigkeit und der 
Sinti und Roma deutscher Staatsangehörigkeit angewendet.“ 
Das Rahmenübereinkommen des Europarates hat als erste 
rechtsverbindliche Übereinkunft der Staatengemeinschaft und 
damit als erster völkerrechtlich bindender Vertrag zum Schutz 
nationaler Minderheiten einen grundsätzlichen Stellenwert. Am 
10. September 1997 hat die Bundesrepublik Deutschland die 
Europäische Rahmenkonvention zum Schutze nationaler Min-
derheiten ratifi ziert. 

DAMIT VERPFLICHTEN SICH 
DIE BUNDESREGIERUNG UND 
DIE LÄNDERREGIERUNGEN, 
DIE HIER LEBENDEN ANGEHÖRIGEN 
VON MINDERHEITEN
VOR DISKRIMINIERUNGEN 
ZU SCHÜTZEN, 

ihre Sprache zu bewahren und ihnen die Grundrechte (wie Ver-
sammlungs- und Religionsfreiheit) zu gewähren. Auch soll ihre 
Teilnahme am „wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben“ 
gefördert und eine „zwangsweise Assimilierung“ unterbunden 
werden.

Die Rahmenkonvention des Europarats tritt in Kraft, wenn sie 
von mindestens zwölf Ländern ratifi ziert wird, was 1998 der Fall 
war.  Die Minderheitenschutzkonvention ergänzt die Europäische
Charta zum Schutz der Regionalsprachen.

|| Literatur auf Romanes stärken
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Am 14. Juli 1998 beschloss das hessische Kabinett als erste 
deutsche Landesregierung die Unterstützung der Europäischen 
Charta der Minderheitensprachen. Damit wurde Romanes, die 
Sprache der Sinti und Roma, unter besonderen Schutz gestellt, 
was in 35 Bestimmungen geregelt wird. So verpfl ichten sich die 
Länder etwa, ergänzenden muttersprachlichen Unterricht zu er-
möglichen, wenn genügend Kinder dies wünschen, die Zugangs-
möglichkeiten von Werken auf Romanes in Bibliotheken, Kultur-
zentren und Museen zu fördern und Parlamentsreden in dieser 
Sprache zuzulassen.
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2019: „LAUT DER UNABHÄNGIGEN KOMMISSION 
ANTIZIGANISMUS STELLT ANTIZIGANISMUS EIN MASSIVES 
GESAMTGESELLSCHAFTLICHES PROBLEM
IN DEUTSCHLAND DAR“ 

Die Unabhängige Kommission Antiziganismus wurde vom Deut-
schen Bundestag eingesetzt und hat sich am 27. März 2019 
konstituiert. Dem Gremium gehören elf Personen aus Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft an, die sich mit Antiziganismus 
beziehungsweise Rassismus gegen Sinti und Roma beschäfti-
gen. Ein bedeutendes Ergebnis ist der Bericht der Kommission 
– untersucht wurde Antiziganismus etwa in kommunaler Ver-
waltung, Schulbüchern und Polizei. Mehrere empirische Studien 
weisen laut dem Gremium hier institutionellen Antiziganismus 
nach.

Quelle: Deutscher Bundestag 
(www. bundestag.de | Drucksache 19/30310) 

|| IN POLITIK, KIRCHE UND GESELLSCHAFT SEIT 2013 von Silke StürmerNEUERE ENTWICKLUNGEN

|| Häftlinge des KZ Auschwitz
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NEUERE ENTWICKLUNGEN
IN POLITIK, KIRCHE UND GESELLSCHAFT SEIT 2013

2013: „SINTI UND ROMA SIND TEIL VON 
BADEN-WÜRTTEMBERG. DIESES LAND IST 
UNSERE GEMEINSAME HEIMAT …“ 

… so Ministerpräsident Kretschmann 2013. Im Jahr 2013 hat das 
Land Baden-Württemberg einen Staatsvertrag mit den deut-
schen Sinti und Roma abgeschlossen und 2018 erneuert. Damit 
wurden die deutschen Sinti und Roma als nationale Minder-
heit in Baden-Württemberg anerkannt und gewürdigt. Ein im 
Staatsministerium angesiedelter „Rat für die Angelegenheiten 
der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg“ sorgt 
sich um die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft – um ein 
angemessenes Gedenken und Erinnern der Geschichte und die 
Förderung der Kultur. Besetzt ist der Rat mit Vertreterinnen und 
Vertretern der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württem-
berg, der Landesregierung, des Landtags und der kommunalen 
Landesverbände. „Dass Staat und nationale Minderheit diese 
Aufgaben auf Augenhöhe angehen, ist ein Novum in der Landes-
geschichte von Baden-Württemberg.“

Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg 
(https://stm.baden-wuerttemberg.de)
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2023: „WIR MÜSSEN UNS MIT DIESER SCHULDGESCHICHTE 
DER KIRCHEN AUSEINANDERSETZEN“  (A. Kurschus)

Der EKD-Rat veröffentlichte eine Erklärung zur Zusammenarbeit 
mit Sinti und Roma (29. Januar 2023). Seit mehr als 600 Jahren 
leben Sinti mitten unter uns, vor 40 Jahren wurde der Zentral-
rat deutscher Sinti und Roma gegründet und dieses Gründungs-
jubiläum wurde zum Anlass für eine Erklärung der EKD und ein 
Schuldeingeständnis: 

„DIE EVANGELISCHE KIRCHE 
HAT AN VIELEN STELLEN IN DER GESCHICHTE 
SCHULD AUF SICH GELADEN. 
SIE WAR DARAN BETEILIGT, 
MENSCHEN ZU VERRATEN UND 
DER VERFOLGUNG 
UND VERNICHTUNG AUSZULIEFERN“, 

sagte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus und betont, 
es sei wichtig, sich mit dieser bis in die Gegenwart reichende 
Schuldgeschichte der Kirchen auseinanderzusetzen. 

2022: „DIE ERMORDUNG HUNDERTTAUSENDER 
SINTI UND ROMA IM NATIONALSOZIALISMUS BLIEB 
WEITGEHEND UNGESÜHNT … 

... Auch ihre Ausgrenzung und Diskriminierung endete nicht 
1945, sondern setzte sich im Nachkriegsdeutschland fort und 
dauert bis heute an. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit die-
sem Teil unserer Geschichte und Gegenwart ist überfällig.“ 
M. Daimagüler

Der Rechtsanwalt Dr. Mehmet Daimagüler wird der erste Beauf-
tragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das 
Leben der Sinti und Roma in Deutschland. 
Das hat das Bundeskabinett in seiner Sitzung am 9. März 2022 
beschlossen. Der Beauftragte ist im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt und und 
koordiniert die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Antizi-
ganismus.

2022: „UNSER HAUPTZIEL IST DIE ERFASSUNG, 
DOKUMENTATION UND AUSWERTUNG ANTIZIGANISTISCHER 
VORFÄLLE IN DEUTSCHLAND“ 

MIA: Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Die MIA 
vertritt seit Sommer 2022 die Interessen von Betroffenen von 
Antiziganismus in Deutschland. Sie setzt sich gegen Diskrimi-
nierung und für Chancengerechtigkeit ein. Besondere Schwer-
punkte liegen auf der Vernetzungsarbeit mit zivilgesellschaftli-
chen Institutionen und Antidiskriminierungsstellen und auf dem 
Empowerment von Sinti und Roma. So werden Betroffene und 
deren Umfeld zur Partizipation in der Gesellschaft und zum Ein-
treten für ihre Interessen ermutigt.

|| Eingang zum Lager Auschwitz-Birkenau
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Rose, Romani (Hg), Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti 
und Roma. Katalog zur ständigen Ausstellung im Staatlichen Museum 
Auschwitz. Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 
Roma. Heidelberg 2003 

Solms, Wilhelm und Strauß, Daniel (Hg), „Zigeunerbilder“ in der 
deutschsprachigen Literatur, Schriftenreihe des Dokumentations- 
und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 1995

Strauß, Daniel, Die Sinti/Roma-Erzählkunst im Kontext europäischer 
Märchenliteratur, Schriftenreihe des Dokumentations- und Kultur-
zentrums Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 1992

VERGIFTETES WISSEN – Lesetipp:

„Das in den gelehrten Schriften ausgebreitete „Wissen“ über „Zigeuner“ 
war in den meisten Fällen gleichbedeutend mit der ungeprüften Weiter-
gabe überlieferter Legenden und stigmatisierender Zuschreibungen – im 
Gewand der Wissenschaftlichkeit. Es war ein negativ aufgeladenes, ver-
giftetes Wissen.“ (F. Reuter) 

Aus der großen Menge an Literatur möchten wir eine Publikation be-
sonders empfehlen, die von der Aufklärung bis zur NS-Rassenpropa-
ganda die von Klischees geprägte Bildung am Beispiel von Kindersach- 
und Schulbüchern aufzeigt: 

Frank Reuter: Antiziganismus und Bildungsgeschichte, In: RomnoKher-
Studie 2021, Springer VS, Wiesbaden 2023

Quelle: RomnoKher Studie 2021  
(www.sinti-roma.com)



44 45

|| QUELLEN SINTI IM SÜDWESTEN Seiten 16 – 31LITERATUR & MEHR

und -verordnungen mit dem Reichsrecht, insbesondere der Reichsverfassung, Jur. Diss., Heidel-
berg 1929; Dimitros Karanikas, Das bayerische Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz vom 16. Juli 
1926, Leipzig 1931; Walter Jellinek, Verwaltungsrecht, Berlin 1928, S. 154 – 156, 463 f. 
21 Siegfried Kracauer, History. The Last Things before the Last [1969], Princeton 1995, S. 86 f.; Tim 
B. Müller, Von der „Whig Interpretation“ zur Fragilität der Demokratie. Weimar als geschichtstheo-
retisches Problem, in: Geschichte und Gesellschaft 44 (2018), S. 430 – 465. 
22 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 
totale Herrschaft [1951], München 1996, S. 946 f.; dies., On the Nature of Totalitarianism. An Essay 
in Understanding [1954], in: dies., Essays in Understanding 1930 – 1954. Formation, Exile, and 
Totalitarianism, hrsg. Jerome Kohn, New York 1994, S. 328 – 360, hier S. 338.
23 Siehe etwa Reinhard Florian, Ich wollte nach Hause, nach Ostpreußen! Das Überleben eines 
deutschen Sinto, hrsg. v. Jana Mechelhoff-Herezi / Uwe Neumärker, Berlin 2012; Hildegard  
Lagrenne u. a., „Da wollten wir frei sein!“ Eine Sinti-Familie erzählt, hrsg. v. Michail Krausnick,  
Neckargemünd 2015; Zilli Schmidt, Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer 
deutschen Sinteza, hrsg. v. Jana Mechelhoff-Herezi / Uwe Neumärker, Berlin 2019; Daniel Strauß 
(Hrsg.), … weggekommen. Berichte und Zeugnisse von Sinti, die die NS-Verfolgung überlebt haben, 
Berlin 2020; sowie mit weiteren Beispielen Rose (Hrsg.), „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“. 
24 Siehe neben den Beispielen in den in Anm. 23 genannten Zeugnissen auch Projektgruppe 
„Kriegsgräber“ (Hrsg.), Aber es ist nie darüber gesprochen worden. 
25 Magdalena Guttenberger/Manuel Werner, „Die Kinder von Auschwitz singen so laut!“ Das  
erschütterte Leben der Sintiza Martha Guttenberger aus Ummenwinkel, Nordestedt 2020. 
26 Nikolaus Wachsmann, KL. A History of the Nazi Concentration Camps, London 2015, S. 27. 
27 Siehe etwa Karola Fings, Der Völkermord an den Sinti und Roma im Nationalsozialismus. 
Lokale Vorstöße, zentrale Initiativen und europäische Dimension, in: von Mengersen (Hrsg.), Sinti 
und Roma, S. 101 – 123; Martin Holler, Der nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der 
besetzten Sowjetunion (1941 – 1944). Gutachten für das Dokumenta-tions- und Kulturzentrum 
Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2009; ders., Der NS-Völkermord an den Sinti und Roma in 
der besetzten Sowjetunion, in: von Mengersen (Hrsg.), Sinti und Roma, S. 125 – 144; Rose (Hrsg.), 
„Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“; das seine Zahlenangaben zu gering ansetzende  
Pionierwerk war Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische 
„Lösung der Zigeuenerfrage“, Hamburg 1996. 
28 Siehe etwa Holler, Der NS-Völkermord an den Sinti und Roma, S. 131 – 133; Radu Ioanid,  
The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 
1940 – 1944, Chicago 2000, S. 228 f. 
29 Siehe etwa Frank Reuter, „… was kann geschehen, um unsere Glaubensbrüder zu schützen“. Die 
Kirchen und der Genozid an den Sinti und Roma, Vortrag am NS-Dokumentationszentrum Mün-
chen, 13.03.2019, https://www.youtube.com/watch?v=t0x69DA8l74 (letzter Aufruf: 20.01.2021). 
30 Siehe etwa Rose (Hrsg.), „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“, S. 308 – 329. Anna Mirga-
Kruszelnicka/Jekatyerina Dunajeva (Hrsg.), Re-thinking Roma Resistance throughout History. 
Recounting Stories of Strength and Bravery, Berlin 2020.
31 Richard J. Evans, Social Outsiders, in: ders., The Third Reich in Historyand Memory,  
London 2015, S. 87 – 117.
32 Siehe etwa Oliver Decker/Elmar Brähler (Hrsg.), Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme  
Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft, Gießen 2018, S. 18, 103 f.; dies. (Hrsg.), Autoritäre  
Dynamiken. Alte Ressentiments – neue Radikalität, Gießen 2020. 
33 Europäische Kommission, A Union of Equality. EU Roma strategic framework for equality, 
inclusion and participation for 2020 – 2030, 7. Oktober 2020, https://ec.europa.eu/info/publica-
tions/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en 
(letzter Aufruf: 20.01.2021). 
34 Daniel Strauß (Hrsg.), RomnoKher-Studie 2021: Ungleiche Teilhabe. Zur Lage der Sinti und 
Roma in Deutschland, Mannheim 2021.
35 Siehe auch die aktuelle Einschätzung in einem Bericht des Europäischen Parlaments zur  
Umsetzung der „National Roma Integration Strategies“, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/LIBE-PR-650654_EN.pdf (letzter Aufruf: 20.01.2021).

QUELLEN || SINTI IM SÜDWESTEN Seiten 16 – 31

1 Ulrich F. Opfermann, „Zu Teutschland lang gezogen und geporen“. Zur frühneuzeitlichen Ge-
schichte der Sinti in Mitteleuropa, in: Oliver von Mengersen (Hrsg.), Sinti und Roma. Eine deutsche 
Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 25 – 47, hier S. 27 f. 
2 Ebd., S. 29.
3 Ebd. S. 29 – 33; ders., „Seye kein Zigeuner, sondern kayserlicher Cornet“. Sinti im 17. und 18.  
Jahrhundert. Eine Untersuchung anhand archivalischer Quellen, Berlin 2007; Thomas Fricke,  
Zigeuner im Zeitalter des Absolutismus. Bilanz einer einseitigen Überlieferung. Eine sozial- 
geschichtliche Untersuchung anhand südwestdeutscher Quellen, Pfaffenweiler 1996. 
4 Opfermann, „Zu Teutschland lang gezogen und geporen“, S. 33 – 40; ders., „Seye kein Zigeuner“, 
bes. S. 223 – 324; Fricke, Zigeuner im Zeitalter des Absolutismus, bes. S. 17 – 78, 408 – 475.
5 Fricke, Zigeuner im Zeitalter des Absolutismus, S. 549 – 565; Zitat: Max Horkheimer/Theodor W. 
Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, in: Theodor W. Adorno, Gesammelte 
Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann, Bd. 3, Frankfurt 1997, S. 265; Klaus-Michael Bogdal, Europa 
erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, Berlin 2011, S. 173; Wulf D. 
Hund (Hrsg.), Zigeuner. Geschichte und Struktur einer rassistischen Konstruktion, Duisburg 1996.
6 Thomas Fricke, Zwischen Erziehung und Ausgrenzung. Zur württembergischen Geschichte der 
Sinti und Roma im 19. Jahrhundert, Frankfurt u. a. 1991, S. 37 – 85. 
7 Ebd., S. 44, 50 – 57. 
8 Ebd., S. 55 f. 
9 Ebd., S. 44 f.
10 Staatsarchiv (StA) Ludwigsburg, E 177 I Bü 546, fol. 232 – 233; Fricke, Zwischen Erziehung  
und Ausgrenzung, S. 45. 
11 StA Ludwigsburg, E 177 I Bü 546, fol. 355 – 357; Fricke, Zwischen Erziehung und Ausgrenzung,  
S. 47 f. 
12 23. April 1830, in: Fricke, Zwischen Erziehung und Ausgrenzung, S. 189 – 191. Die verbreiteten 
Vorurteile zeigen auch die ebd., S. 192 – 203 abgedruckten Quellen.
13 Ebd., S. 78 f. 
14 Ebd., S. 87 – 127.
15 Martin Luchterhandt, Stereotyp und Sonderrecht. Zigeunerklischees und Zigeunerpolitik vor 
dem Nationalsozialismus, in: Yaron Matras/Hans Winterberg/Michael Zimmermann (Hrsg.), Sinti, 
Roma, Gypsies. Sprache – Geschichte – Gegenwart, Berlin 2003, S. 83 – 114. 
16 Marion Bonillo, Sinti und Roma im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918. Eine Minderheit im 
Fokus der verschärften „Zigeunerpolitik“, in: von Mengersen (Hrsg.), Sinti und Roma, S. 49 – 70; 
Fricke, Zwischen Erziehung und Ausgrenzung, S. 129 – 142. 
17 Bonillo, Sinti und Roma im Deutschen Kaiserreich, S. 63 – 66; Opfermann, Weimar: „Die  
Rassenkunde gibt Aufschluß“, in: von Mengersen (Hrsg.), Sinti und Roma, S. 71 – 85. Zum Bild in 
den Medien: Frank Reuter, Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstruktion des „Zigeuners“, 
Göttingen 2014. 
18 Opfermann, Weimar: „Die Rassenkunde gibt Aufschluß“, S. 79 – 81; Sybil Milton, Vorstufe  
zur Vernichtung. Die Zigeunerlager nach 1933, in: Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte 43 (1995),  
S. 115 – 130; Esther Sattig, Das Zigeunerlager Ravensburg Ummenwinkel. Die Verfolgung der  
oberschwäbischen Sinti, Berlin 2016, S. 21 – 56.
19 Bonillo, Sinti und Roma im Deutschen Kaiserreich, S. 55 f., 64 f.; Opfermann, Weimar: „Die 
Rassenkunde gibt Aufschluß“, S. 72 f.; Walter Wuttke, Familie Eckstein. Lebensschicksale einer 
Musiker-Sinti-Familie, Weißenhorn 2018, S. 13 – 17, 35 – 41; zahlreiche  Beispiele für Militärdienst 
im Ersten Weltkrieg finden sich in Romani Rose (Hrsg.), „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“. 
Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, Heidelberg 1999; Projektgruppe 
„Kriegsgräber“ der Europaschule Rövershagen (Hrsg.), Aber es ist nie darüber gesprochen worden 
… Sinti und Roma als Feldgraue in den beiden Weltkriegen, Rövershagen 2018. 
20 Opfermann, Weimar: „Die Rassenkunde gibt Aufschluß“, S. 79; aus der verfassungs- und 
verwaltungsrechtlichen Literatur werden etwa erwähnt: Hans von Hentig, Rechtliche Bedenken 
gegen das bayerische Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz vom 16. Juli 1926, in: Juristische Rund-
schau 5 (1927), S. 153 – 156; Werner K. Höhne, Die Vereinbarkeit der deutschen Zigeunergesetze 



46 47

LITERATUR & MEHR

„ICH MÖCHTE SINTI UND ROMA DA SEHEN,
WO‘S IHNEN GUT GEHT,

WO SIE EINEN GUTEN JOB MACHEN KÖNNEN
UND WO IHRE STIMME GEHÖRT WIRD.“

|| Esther Reinhardt-Bendel

INTERESSE GEWECKT? 
Wenn Sie sich engagieren möchten im Arbeitskreis Sinti und 
Roma & Kirchen, oder sich auch nur informieren, oder auf der 
Suche nach Materialien sind, dann sind Sie auf diesen Seiten 
richtig:

www.kirche-sinti-roma.de

Verband Deutscher Sinti & Roma  | VDSR
Landesverbandes Baden-Württemberg
www.sinti-roma.com

Und hier fi nden Sie auch aktuelle Dokumentarfi lme 
zum Thema Sinti und Roma:
www.elk-wue.de/leben/gesellschaft/sinti-und-roma
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